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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1953

Norm

JN §49 Abs1

JN §55

Rechtssatz

Verzichtet der Kläger bei mehreren Teilansprüchen aus demselben Rechtsgrund nur auf den die Wertgrenze für das

Bezirksgericht übersteigenden Teil der Summe, ohne die einzelnen Teilansprüche so einzuschränken, daß ihre Summe

diese Grenze nicht übersteigt, so ist der Gerichtshof zuständig.

Entscheidungstexte

3 Ob 308/52

Entscheidungstext OGH 28.05.1952 3 Ob 308/52

Ähnlich

2 Ob 352/53

Entscheidungstext OGH 13.05.1953 2 Ob 352/53
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